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Claus Reese  

(zusammengestellt von Barbara Rocca) 

 

Hufen und Hufner in Böhnhusen und Techelsdorf 
 

 

2012 hat der Geschichtsverein ein Buch über die Hufen und ihre Besitzer in 

den Dörfern des heutigen Amtes Bordesholm herausgegeben.
1
 Darin hat er 

die über Jahrzehnte von Claus Reese erforschten Hofbesitzerfolgen darge-

stellt - nach der Idee und Aufbereitung von Jürgen Kaak. Diese Veröffent-

lichung stieß auf großes Interesse. Die erste Auflage war schnell vergriffen. 

Der Verein musste noch Exemplare nachdrucken lassen.
2
  

 

Danach wurde häufig der Wunsch geäußert, der Geschichtsverein möge 

derartige Informationen auch für die übrigen Dörfer des ehemaligen Amtes 

Bordesholm veröffentlichen. Mit diesem Beitrag beginnt der Verein, die 

Hufen und Hufner der noch fehlenden Dörfer in seinen Jahrbüchern darzu-

stellen. Den Anfang machen wir mit Böhnhusen und Techelsdorf
 3

. Dann 

fehlen von den ursprünglich 27 Dörfern des ehemaligen Amtes Bordesholm 

Ănur nochñ die Dörfer Blumenthal, Dätgen, Einfeld, Groß Flintbek, Groß 

Harrie, Klein Flintbek, Klein Harrie, Mielkendorf, Molfsee, Rumohr, 

Schierensee und Voorde. Der Geschichtsverein plant, sie in den kommen-

den Jahrbüchern zu veröffentlichen. 
 

Die Darstellung beschränkt sich auf die Hufen und Hufner der Dörfer.
4
 Für 

Kätner- und Bödnerstellen ist die Quellenlage nicht ganz so ergiebig. Es 

liegen Claus Reese keine so umfassenden Daten für diese Stellen vor wie 

für die Hufner - auch wenn diese Stellen zwischenzeitlich durch Zukäufe 

größer sein können als die Hufen. 

                                                      
1  Geschichtsverein für das ehemalige Amt Bordesholm: Über 400 Jahre Hufen und Huf-

ner im Amt Bordesholm, Bordesholm 2012.  
2  Fragen Sie in der Ahlmannschen Buchhandlung, Holstenstraße 69, 24582 Bordesholm, 

Tel. 04322/4311, E-Mail: buch@ahlmannsche.de, ob sie noch Exemplare hat oder dru-

cken läßt. 
3  Techelsdorf gehörte zum Kloster Itzehoe, nicht zum ehemaligen Amt Bordesholm.  
4  Aus datenschutzrechtlichen Gründen wurden für unsere Internetseite die Namen, Le-

bensdaten und Bilder der noch lebenden Personen gelöscht. Soweit sie Claus Reese für 

die Veröffentlichung im Jahrbuch zur Verfügung gestellt wurden, ist dies an den leer 

gebliebenen Kästchen in der Besitzerfolge zu erkennen.  

mailto:buch@ahlmannsche.de
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Die Besitzerfolgen von Böhnhusen beginnen erst 1606. Für die Zeit davor 

liegen weder Amtsrechnungen noch Hofübergabeverträge im Landesarchiv 

vor.  

 

In den Bederegistern des Klosters Bordesholm von 1501, 1504 sowie im 

Fräuleinschatzregister von 1564 wird Techelsdorf nicht erwähnt. Es gehörte 

zum Kloster Itzehoe, das 1549 ein Verzeichnis über Pflichten und Abgaben 

der Hufner und Kätner in seinen Besitzungen erstellt hat. So können die 

Besitzerfolgen in Techelsdorf schon 1547 beginnen. 

 

Einige Begriffe sollen hier noch einmal erläutert werden:
5
 

Hufner  stellten die höchste soziale Schicht in der Dorfgemeinschaft dar. 

Jeder Hufner besaß lediglich ein Stück Land hinter seinem Gehöft, den 

Wischhof, Klever- oder Kohlhof. Dazu kamen die Feldgemeinschaften. Das 

beste Land wurde urbar gemacht. Von jedem sog. Schlag bekam jeder Huf-

ner ein gleich großes Los. Das waren meist schlanke, schmale Landstreifen. 

So waren in einem Dorf alle Hufen gleich groß und hatten gleichwertiges 

Land. Die dem einzelnen Bauern zur Verfügung stehende Nutznießung an 

diesem Land wurde Hufe genannt. Die Hufe bezeichnet sowohl die Hof-

stelle, das Eigentumsrecht und die Nutzungsrechte an der Allmende
6
, die 

einem Dorfbewohner zustanden, als auch die von ihm bewirtschaftete Flä-

che. Eine Hufe im Amt Bordesholm war im Durchschnitt ca. 50 ha groß. Je 

nach Besitzanteil wurden die Hufner unterteilt, z.B. in Doppelhufner, Voll-

hufner, Dreiviertelhufner oder Halbhufner.  

So gehörte der größte Teil des Landes im Amt Bordesholm früher den Huf-

nern. Sie waren der eigentliche Bauernstand, der wirtschaftlich, sozial und 

Ăpolitischñ die Oberschicht in den Dºrfern bildete. Nur sie oder Teilhufner 

hatten Anteil an der Gemeindeverwaltung und dem Gemeindeland.  

 

Verstarb ein Hufner, erbte i.d.R. sein ältester Sohn den Hof, die übrigen 

Geschwister erhielten eine geringe Abfindung. Ziel dieses sog. Anerben-

rechts war, ein landwirtschaftliches Anwesen geschlossen und wirtschaft-

lich zu erhalten. Dem Hoferben war es untersagt, den Hof zu veräußern. Al-

le anderen Erben wurden weit unter Wert abgefunden. Üblicherweise wur-

                                                      
5  Vgl.: Geschichtsverein für das ehemalige Amt Bordesholm: Über 400 Jahre Hufen und 

Hufner im Amt Bordesholm, Bordesholm 2012, S. 8 ff. 
6  Gemeinschaftlicher Eigentum, Gemeinschafts- oder Genossenschaftsbesitz. 
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den die jüngeren Brüder der Hoferben Kätner, Bödner oder Inste. Sie muss-

ten sich als Handwerker und Kleinbauern ihren Lebensunterhalt verdienen. 

Manche wurden Setzwirt und heirateten die Witwe eines Hufners. 

 

Schon die Hufner waren in den Dorfschaften privilegiert, doch unter ihnen 

hatte der Bauernvogt des Dorfes eine besondere Stellung. Ihm gehörte die 

erste Hufe eines Dorfes; ihm oblagen die Führung des Dorfes und die Ver-

tretung des Amtmanns vor Ort. Er war quasi Vorgänger der heutigen Bür-

germeister, der aber nicht gewählt wurde, sondern letztlich durch seine Ge-

burt als Erbe der ersten Hufe bestimmt wurde. Der Bauernvogt hatte dafür 

zu sorgen, dass in seinem Dorf die Amtsbefehle eingehalten wurden. Er 

hatte vor allem polizeiliche Aufgaben im Dorf: Bei Diebstählen, Einbrü-

chen oder Schlägereien musste er einschreiten; den Ausbruch von Krank-

heiten und Seuchen hatte er beim Amt zu melden; auch oblag ihm, die Lö-

schung von Bränden zu leiten und die Brandaufseher zu unterstützen. Nicht 

zuletzt musste er rückständige Steuern eintreiben.  

Die übrigen Bewohner der Dörfer, auch die Hufner, hatten nicht nur dem 

Amtmann, sondern auch dem Bauernvogt Hand- und Spanndienste zu leis-

ten, die in Dienstreglements für die einzelnen Dorfschaften beschrieben 

wurden. 

 

Starb der Hufner bevor sein ältester Sohn und Hoferbe volljährig war, trat 

i.d.R. eine Setzwirtschaft durch Wiederverheiratung der Witwe ein. Der 

Setzwirt hatte die Hufe bis zur Volljährigkeit des Hoferben (gesetzliches 

Maximum 25 Jahre) wirtschaftlich zu führen und zu erhalten. Nach länge-

rer Setzwirtzeit erhielt der Setzwirt oft ein Altenteil auf der Hufe. 

 

Den Hufnern folgten als Mittelschicht in den Dörfern die Kätner  (auch Ko-

tener genannt), Bödner und Anbauern. Sie besaßen Haus und Hof, aber nur 

wenige oder gar keine Ländereien. Im 17. und 18. Jahrhundert betrieben sie 

Landwirtschaft zur Selbstversorgung oder höchstens als Nebenerwerb. Im 

Übrigen waren sie Handwerker. 

 

Die unterste Schicht in den Dörfern bildeten die Insten, die weder Haus 

noch Hof besaßen. Sie wohnten zur Miete und hielten sich als Knechte, 

Handwerker oder Tagelöhner über Wasser.  
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Blick auf Böhnhusen  

(Foto: Archiv Claus Reese) 

Böhnhusen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geschichte von Böhnhusen 

 

Böhnhusen (vormals Boyenhusen) wird erstmals 1238 erwähnt, als Graf 

Adolf IV. von Holstein dem Kloster Neumünster (später Bordesholm) den 

Zehnten des Dorfes übertrug. Anfang des 15. Jahrhunderts gehörte das Dorf 

der adeligen Familie von Wulf. 1434 verkaufte ihr Angehöriger Ritter Mar-

quard von Knoop das Dorf an das Kloster Bordesholm. Im 30-jährigen 

Krieg wurde Böhnhusen von den kaiserlichen Truppen geplündert.  

Böhnhusen bestand 1657 aus 6 Vollhufen und einer Kate. 1854 waren es  

6 Vollhufen, 1 Halbhufe, 5 Großkaten und 4 Bödnerstellen mit Land. 1908 

gab es schon 8 Bödnerstellen. 

Das Dorf unterhielt eine Schule 

für 65 Kinder. Weiterhin gab es 

eine Schmiede, eine Wind- und 

Dampfmühle, ein Wirtshaus 

und mehrere Handwerker. 

Böhnhusen hatte damals 230 

Einwohner. Der Boden in 

Böhnhusen war fruchtbarer Mit-

telboden. Ums Dorf herum gab 

es viele Moore und hinreichend 

Bondenhölzungen.  

Von Grün und Gold gleichmäßig 

geteilt. Oben ein silberner Giebel, 

unten über einem blauen Wellen-

faden zwei gestürzte, gekreuzte 

grüne Birkenzweige mit jeweils 

drei Blättern. 
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Aus der Flurkarte ĂCarte von der Dorffschaft Bºhnhuussñ 1766, LAS Abt. 402 A 3 (F) 15 
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In den Bederegistern von 1501 und 1504 sowie im Fräuleinschatzregister 

von 1564 werden folgende Name der Hufner aufgeführt: 
 

Bederegister 1501 Bederegister 1504 Fräuleinschatzregister 1564 

 

  
 

Boyenhusen 

Clawes volstede  

Ratke volstede   

Hanß ryper   

Henneke wychmar  

Henneke heytman   

Cord vamme lande 

Boyenhusen 

Ratke volstede 

Hanß ryper 

Henneke wychmar 

Marqward heytman 

Hermen tzelmer 

Coerd vammelande 

Boyenhußenn 

Eler Selmer 

Ottho Heythmann 

Eler Grave 

Hinrick Brandth  

Jurgen Selle   

Jurgen Szyvers Wurthßetenn 

Detleff Selmer 
 

 
Blick auf Böhnhusen (Foto: Gumlich-Album, um 1930) 
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Dorfstraße von Böhnhusen (Foto: Archiv Claus Reese) 

 

 
Gruß aus Böhnhusen (Karte: Archiv Claus Reese) 




